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RS OGH 1924/2/25 4Os39/24
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1924

Norm

StPO §390

Rechtssatz

Wenn die Beendigung des Strafverfahrens in einer Privatanklagesache nicht auf eine in der Strafprozeßordnung

geregelte Art und Weise, sondern aus den Gründen der §§ 224 oder 527 StG erfolgt, sind dem Privatankläger die

Kosten des Strafverfahrens nicht aufzuerlegen.
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